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Ihr Zeichen/Schreiben vom Unser Aktenzeichen Ihnen schreibt Freiburg, den 

  Frau Schonhard 05.11.2020 

 
Einzelanfrage nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen 
- Weihnachtsinseln statt Weihnachtsmarkt  

 

Sehr geehrter Herr Stadtrat Dr. Gröger,  
sehr geehrter Herr Stadtrat Veser,  
Sehr geehrte Frau Stadträtin Schrempp,  
 
die Anfrage vom 21.10.2020 an Herrn Oberbürgermeister Horn habe ich zur zuständi-
gen Prüfung und Beantwortung erhalten. Darin nehmen Sie Bezug auf die Absage des 
48. Freiburger Weihnachtsmarktes und schlagen als Alternativangebot „Weihnachts-
inseln“, die über die gesamte Innenstadt verteilt werden könnten, vor. 
 
Ich kann Ihre Anfrage sehr gut nachvollziehen und kann Ihnen auch versichern, dass 
ich mit Herrn Strowitzki wegen der Situation der Schausteller_innen / Beschicker_in-
nen in ständigem Austausch stehe. Die Durchführung des kurzfristig konzipierten „Frei-
burger Herbstvergnügen“ mit rd. 25.000 Besucher_innen war ein Erfolg und ein Zei-
chen der Solidarität durch die Bürgerschaft.  
 
Vom Amt für öffentliche Ordnung und der FWTM wurde der Vorschlag geprüft, so dass 
ich Ihre konkreten Fragen wie folgt beantworten kann:  
 
1) Wäre es für die Verwaltung und FWTM denkbar, dass verschieden Kunst-

handwerker, Mandel- und Wurstverkäufer ihre Buden verteilt auf die gesamte 
Stadt aufstellen können?  
 
Im Grundsatz ist eine Sondernutzung für einzelne Stände möglich. Ob und welche 
Plätze tatsächlich zur Verfügung stehen, hängt von der Entwicklung der Corona-
Pandemie und den Vorgaben des Landes sowie den kommunalen Entscheidungen 
ab. Die Landesregierung hat mit der ab 02.11.2020 in Kraft getretenen CoronaVO 
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jegliche Veranstaltungen bis zum 30.11.2020 untersagt. Ob diese Regelung ver-
längert oder angepasst wird, hängt von der Entwicklung der weiteren Infektionslage 
ab. Mit Stand 04.11.2020 lag sie im Stadtgebiet bei einer 7-Tages-Inzidenz von 
>149.  
 
 

2) Könnten auf dem Rathausplatz, dem Augustinerplatz und weiteren dafür ge-
eigneten Standorten Fahrgestelle wie beispielsweise ein Karussell aufge-
stellt werden?  

 
Die öffentlichen Räume in der Innenstadt sind durch die Ausweitung der temporä-
ren Freisitzflächen sowie der bestehenden Abstandsregelungen bereits einge-
schränkt. Aufgrund der hohen Infektionslage im Stadtgebiet, der Region sowie im 
Land und der bundesweit geltenden Kontaktbeschränkungen sind alle Veranstal-
tungen, die eine Ansammlungen von mehr als 10 Personen im öffentlichen Raum 
unterstützen, zu unterlassen.  
 
Auch sind der Rathausplatz sowie der Augustinerplatz zentrale Plätze, die zur 
Durchführung von Versammlungen herangezogen werden. Die Aufstellung eines 
Kinderkarussells ist an diesen zentralen Standorten deshalb nicht möglich.   

 
 
3) Wie hoch wäre bei dieser „Weihnachtsinsellösung“ der Mehraufwand für die 

FWTM?  
 

Der Mehraufwand lässt sich aktuell nicht konkret beziffern und wäre auch nicht das 
entscheidende Kriterium.  

 
Die übrigen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, Fraktionsgemeinschaften, Grup-
pierung und Einzelstadtrat erhalten Nachricht von diesem Schreiben.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
2. 
Nachricht hiervon - per E-Mail als pdf-Dokument - 
 
a. den Vorsitzenden der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, Fraktionsgemein-

schaften, Gruppierung und Einzelstadtrat 
b. den Geschäftsstellen der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, Fraktionsge-

meinschaften, Gruppierung und Einzelstadtrat 
 
jeweils mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
 
Anlage 
 
gez. Breiter 
Bürgermeister  
 


